
Beschlussvorlage 
 
  

Fachbereich: FB 22 Jugend und Familie Datum: 24.11.2022 

Berichterstattung: Eller, Brigitta AZ: 222 

Vorlage Nr.: 205/2022 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Jugend und 
Familie 

13.12.2022 öffentlich - Vorberatung 

Kreistag 15.12.2022 öffentlich - Entscheidung 

 
 
Satzungsänderungen in der Tagespflege 
 
Anlage: 2 
 
Sachverhalt 
Seit 2015 wird die Tagespflege im Landkreis Coburg in zwei Satzungen 

- der Satzung über die Förderung in qualifizierter Tagespflege im Landkreis Coburg 
und 

- der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung in 
qualifizierter Kindertagespflege im Landkreis Coburg 
(Kindertagespflegekostenbeitragssatzung) 

geregelt.  
 
In beiden Satzungen wurde mit Anlagen, die einen tabellarischen Überblick über die 
jeweiligen Zahlbeträge enthielten, gearbeitet.  
Während Satzungsänderungen dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wurden 
(zuletzt am 26.09.2019 mit der Vorlage 121/2019), wurden die Anlagen nach 
Veröffentlichung der angepassten Empfehlungen des bayerischen Städte- und Landkreistags 
jeweils zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres „nur“ fortgeschrieben und veröffentlicht. 
 
Genau diese Praxis kann aber ggf. zu Problemen führen, da es nicht ausreichend ist, in der 
Satzung selbst auf die Anlage zu verweisen, die konkreten Zahlbeträge aber nicht 
beschlossen wurden. 
Um dieses Defizit zu beheben werden beide Satzungen mit den ab dem 01.01.2023 gültigen 
Beträgen zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie sind in den Anlagen 1 und 2 beigefügt. 
 
Inhaltlich sind nur die jeweils aufeinander bezugnehmenden Regelungen in ihrer 
Formulierung angeglichen worden. Diese sind jeweils rot unterlegt. 
Finanziell werden die Beträge die –noch ohne Berücksichtigung der Inflation- in den im Laufe 
des Jahres 2022 herausgegebenen Empfehlungen angepasst. 
 
Ressourcen 
Die vorgeschlagene Maßnahme ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises. 
 
Die Mittel für die Tagespflege sind im Haushaltsplan im Unterabschnitt 4542 veranschlagt,  
 
 



Seite 2 zur Vorlage 205/2022 

 
Beschlussvorschlag 
Die Satzung über die Förderung in qualifizierter Tagespflege im Landkreis Coburg und die 
Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung in qualifizierter 
Kindertagespflege im Landkreis Coburg (Kindertagespflegekostenbeitragssatzung) werden in 
der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Satzungen sind Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
An GBL 2, Frau Stadter 
mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 
 
An GBL Z, Herrn Altrichter 
mit der Bitte um Mitzeichnung  ……………………………………………. 
 
An Büro Landrat, Frau Angermüller 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
 
Abdruck 
FB Z3, Frau Reißenweber 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 
 
 
Zum Akt/Vorgang 
 
 Sachtleben 
  
 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
Sebastian Straubel 
Landrat 


